
Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2021 
 

  

 In der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2021 wurde als erster ordentlicher 
Tagesordnungspunkt das Protokoll der konstituierenden Gemeinderatssitzung vom 26. 
März 2021 zur Verlesung gebracht und dieses wurde vom Gemeinderat einstimmig 
genehmigt. 

 
 Weiters erfolgte in dieser Gemeinderatssitzung auch der Bericht des 

Prüfungsausschusses über die letzte Gebarungseinschau am Gemeindeamt und die 
einstimmige Entlastung der Kassenverwaltung. 

 
 In dieser Gemeinderatssitzung erfolgte auch die Auftragsvergabe für die 

Regenwasserkanalsanierungsarbeiten in Großweißenbach im Bereich der 
Gemeindestraße vom Anwesen Großweißenbach 89 bis zum Anwesen 
Großweißenbach 36 an die Fa. Erich Siedl, Großweißenbach 39 um € 82.629,50  
+ 20 % Mwst. sowie der Asphaltierungsarbeiten in diesem Bereich um € 21.007,09 + 
20 % Mwst. an die Fa. Franz Malaschofsky Ges.m.b.H., Marbach/Donau. 

 
 In der letzten Gemeinderatssitzung erfolgte auch der Vortrag des 

Gemeindeenergieberichtes 2020 des Energiebeauftragten durch den 
Energiegemeinderat Christian Fröschl und dessen einstimmige Kenntnisnahme durch 
den Gemeinderat.  

 
 Ebenso erfolgte in der letzten GR-Sitzung auch der einstimmige Beschluss über den 

Verkauf eines weiteren im Gemeindebesitz befindlichen Baugrundstückes am 
„Meierhofberg Großgöttfritz“. 

 
 Ein weiterer Tagesordnungspunkt der letzten Gemeinderatssitzung war der einstimmig 

erfolgte Beschluss über die Auflassung aus dem öffentlichen Gut der Gemeinde und 
die Entwidmung als Gemeindestraße von Teilflächen des Grundstückes Nr. 1318/3, 
KG Kleinweißenbach und der Verkauf dieser Teilflächen an die Besitzer der 
Anrainergrundstücke. 

 
 Weiters erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2021 auch der einstimmige 

Beschluss des Gemeinderates über die „Abstimmung des neuen Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes der Marktgemeinde Waldhausen mit den Gemeinden 
Großgöttfritz, Sallingberg und Zwettl“. 

 
 In der letzten Gemeinderatssitzung erfolgte auch die einstimmige Änderung der derzeit 

geltenden Förderungsrichtlinien für die Gewährung von Solar-, Photovoltaik- und 
Biomasseförderung dahingehend, dass ab sofort maximal eine zweimalige Förderung 
pro Liegenschaft für die Zuerkennung von solchen Förderungen in Höhe von je € 240,-
- pro Förderungssachbereich möglich ist.   

 
 Schlussendlich erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2021 auch der 

einstimmige Grundsatzbeschluss über die Errichtung bzw. den Zubau einer neuen 
Kindergartengruppe beim NÖ-Landeskindergarten Großgöttfritz sowie die 
Auftragsvergabe für die dafür notwendigen Planungs-, Ausschreibungs-, 
Baustellenkoordinations- und Bauaufsichtskosten an die Architekt Gerhard Macho, ZT 
GmbH, 3950 Gmünd.  

 


